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den der Hellseher nicht auf sich sitzen lassen

wollte. Er verklagte den Redaktor wegen
kreditschädigender Herabsetzung seiner
anerkannt hellseherischen Fähigkeiten. Die

Gerichtsverhandlung fand letzten Monat

statt, und ihr Resultat war für Hanussen

vernichtend. Der Hellseher hatte nicht
vorausgesehen, dass er den falschen Redaktor

verklagt. Er hatte nicht vorausgesehen,
dass der Anwalt der Gegenpartei diesen
Umstand als schlagenden Beweis für die
hellseherische Unfähigkeit der Person Hanussens

ins Feld führen werde. Er hatte nicht
vorausgesehen, dass damit sein dreister
Anspruch auf das «anerkannte Hellsehertum»
verloren gehen musste. Und er hat nicht
vorausgesehen, dass er in der Folge den

Prozess verlieren werde. Noch weniger
nicht vorauszusehen, wird man auch einem

Nicht-Hellseher nicht zumuten!

Ein
Trost

Zum Problem der Inflation der akademischen

Berufe schreibt Prof. von Bergmann

im «Berliner Tagblatt»:
«Als weiterer Trost erscheinen mir die

zahlreichen Studentinnen, denn eine Statistik

soll ergeben haben, dass 80 Prozent

unter die Haube kommen, also der
biologischen natürlichen Aufgabe der Frau

zurückgegeben werden. Damit übertrifft der

Hörsaal alle Leistungen anderer
Heiratsvermittlungsstellen, und meist führen diese

Lühen nicht zu Doppelverdienern.

So viel Humor bürgt für menschliche Wärme

und Einsicht und lässt vielleicht manchen

auch dieses Wort beherzigen:

«In Süddeutschland, jenseits des Bismarck-
schen Reiches, ist man dem Irrtum Vir-
chows, staatliche Kurierfreiheit zu gewähren,

nicht gefolgt. Man hielt es in Deutsch-

Oesterreich mit Sokrates, der meinte,
derjenige sei der beste Schuster, der gelernt
habe, Stiefel anzufertigen, und so sei es

bei jedem Berufe. Liesse man auch bei uns

nur diejenigen behandeln, welche gelernt
haben, wie der Körper und seine Leistungen

beschaffen sind, und wie unendlich

viel wir von Krankheiten wissen, ihrer
Erkennung und ihrer Heilung, Tausende

von Aerzten fänden ihren Unterhalt für
die Summen, die ein urteilsfähiges Volk
aller Stände, nicht zuletzt die
Wohlhabenden, ihrer Leichtgläubigkeit und so

vielen Irrlehren opfern. Es wäre nicht

Knechtung, sondern Vernunft, wenn, wie

für das Studium ein Reifezeugnis, auch

vom Kurierenden mit demselben Recht

wie vom Chauffeur ein Führerschein
gefordert würde. Fachwissen muss verlangt
werden und dennoch kann man für
Liberalismus sein, was untrennbar weltanschaulich

zur Humanität gehört, völlig ausserhalb

politischer Meinung.»

CAMPARI
Relr\ in QfisdKtv ofcr ggsprilzl mit Siptu»

Kuriosa
Der Kommunist König stammt aus

Kaiserstuhl, der Betreibungsbeamte
Liebermann aus Friedheim, und der

Essigfabrikant Süss wuchs im Lande
des ewigen Lächelns auf. Der
Friedensrichter Streit ist Bürger von
Kriegstetten, und der Einzüger Schenk

kommt von Gebensdorf. Der
Hungerkünstler Koch sagt, er sei
heimatberechtigt in Esslingen. Der Millionär

Aermlich hingegen wurde seinerzeit

als Findelkind in Bettelried
eingebürgert. Die Braut Nelly Untreu
nennt stolz ihren Heimatort Nym-
wegen. Der Atheist Kilchenmann
stammt aus Münster, der Vegetarier
Wurstenberger aus Metzerlen und
die Leichenbitterin Fröhlich von
Lachen. Der Advokat Schweigsam
jedoch möchte sich in Schwadernau

einbürgern lassen, und der
Warenhausbesitzer Teurer verkauft immer
alles am billigsten. W. L.

Ausgefranst
Seitdem einen Fransenschal
Ihr geschenkt der Herr Gemahl,
Sah man selten Anneliesen
Auf der Strasse ohne diesen.

Ihre Freundin Betty fühlte,
Wie der Neid ihr Herz zerwühlte.
Schliesslich war's nicht mehr zu tragen,
Musste sie's dem Emil sagen.

Emil lachte wenig schicklich:
«Macht dich eine Franse glücklich?
Gib mir deinen Schal! Ich werde
Bald entkräften die Beschwerde.»

Und er schnitt mit leichter Hand
«Fransen» in den glatten Rand.

Darauf fragte roh er: «Sind
Es genug der Dinger, Kind?»

Betty's Herz geriet in Gärung.
Nach der «schneidigen» Belehrung
Liess sie erst Ersatz sich kaufen
Und sodann den «Liebsten» laufen.

Molch.

Heute fährt mein Mann zum ersten Mal allein

Auto. Hoffentlich fällt er mir nicht auf den Kopf!"
Humorist
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